
Thema    Wasserschutzgebiete 

Beschreibung Im Rheinisch-Bergischen Kreis wird Trinkwasser aus 

Grundwasser oder aus Talsperren gewonnen. Zur Sicherung 

der öffentlichen Trinkwasserversorgung wurden 

Wasserschutzgebiete durch die zuständige Bezirksregierung 

festgesetzt. Die Überwachung der Einhaltung der dortigen 

Vorschriften obliegt der Unteren Wasserbehörde des 

Rheinisch-Bergischen Kreises. 

Optimaler Druckmaßstab 1:5000 

Quellennachweis   © Amt für Umweltschutz 

Pflege- und  

Aktualisierungsintervall  bei Bedarf: Stand 2016 

Zuständigkeit Amt für Umweltschutz 
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